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Die Verfassung basiert auf den Werten des

Staates Meinland. Diese wurden im Juli 2017

vom Volk der Meinländer beschlossen:

Freiheit, Gerechtigkeit, Frieden und

Toleranz/Respekt

In  diesem  Sinne  versteht  sich  Meinland  als

Heimat  für  alle  Bürgerinnen  und  Bürger  des

Landes. Diese begegnen wiederum allen anderen

Menschen mit der entsprechenden Grundhaltung.

Wichtige Ziele des Staates sind darüberhinaus, die

Nachhaltigkeit des Landes und die Stärkung des

Gemeinschaftsgefühls aller  Bürgerinnen  und

Bürger. 



Die gesetzten Grundregeln des Staates lauten:

1. Der Verfassung, den Gesetzen und Regeln sind 

Folge zu leisten.

2. Alle Menschen des Staates sind gleichgestellte 

Staatsbürger.

3. Die Parlamentarische Demokratie wurde vom 

Volk als Regierungsform gewählt und hat für die

Dauer von Meinland Bestand.

4. Jede Bürgerin und jeder Bürger muss sich im 

Staat einbringen.

5. Es herrscht an den Tagen vom  22.-24.2.2018 und 

am 26.2.2018 Anwesenheitspflicht.

6. Innerhalb Meinlands ist nur die staatseigene 

Währung, der Marchtaler, gültig.

7. Es gilt an den o.g. Tagen ein grundsätzliches 

Handyverbot.

Orga-Team, Juli 2017 &

GLK, Dezember 2017


